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GESCHÄFTLICHE  BEWIRTUNGSAUF-WENDUN-
GEN –  EIN  UPDATE

STEUERLUCHS  VOM  04 .03 .2026

Die Bewirtung von Geschäftsfreunden oder Angestellten trägt immer auch eine private Komponente. Daher
dürfen solche Aufwendungen nur teilweise steuerlich abgezogen werden. Bewirtung meint in diesem Kon-
text eine unentgeltliche Überlassung von Speisen, Getränken oder sonstigen Genussmitteln zum sofortigen
Verzehr.  Keine  Bewirtung  in  diesem Sinne  ist  dagegen die  bloße  Hingabe  von  Aufmerksamkeiten  in
geringem Umfang, die als Höflichkeiten zu werten sind. Dazu zählt beispielsweise Kaffee, Tee oder Gebäck.

Nach § 4 Abs. 5 S.1 Nr. 2 EStG sind nur 70% der betrieblich veranlassten und angemessenen Bewir-
tungsaufwendungen als  Betriebsausgaben abziehbar.  Die  Aufwendungen müssen dem Finanzamt  um-
fassend nachgewiesen werden.  Der Unternehmer sollte daher dringend die geltenden Dokumentation-
spflichten einhalten.  Den Katalog hat  die  Finanzverwaltung in  einem Schreiben vom 19.11.2025 erst  kür-
zlich aktualisiert und auch zu dem Umgang mit E-Rechnungen Stellung bezogen.

Auszugsweise das BMF-Schreiben:

Rechnungen bis 250 Euro (Kleinbetragsrechnungen)

Kleinbetragsrechnungen i. S. d. § 33 UStDV sind Rechnungen, deren Gesamtbetrag 250 Euro nicht über-
steigt. Diese müssen für den Betriebsausgabenabzug von Bewirtungsaufwendungen folgende Angaben en-
thalten:

Die Rechnung muss den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden Unterneh-
mers (Bewirtungsbetrieb) enthalten. Den Anforderungen ist genügt, wenn sich auf Grund der in der Rech-
nung aufgenommenen Bezeichnungen der Name und die Anschrift eindeutig feststellen lassen.

Die Rechnung muss das Ausstellungsdatum enthalten.

Die Rechnung muss zu der Bewirtungsleistung die Menge und die Art der gelieferten Gegenstände oder
den Umfang und die Art der sonstigen Leistung enthalten. Buchstaben, Zahlen oder Symbole, wie sie für
umsatzsteuerliche Zwecke ausreichen, genügen für den Betriebsausgabenabzug nicht. Bewirtungsleis-
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tungen sind im Einzelnen zu bezeichnen; die Angabe "Speisen und Getränke" und die Angabe der für die
Bewirtung in Rechnung gestellten Gesamtsumme reichen nicht. Bezeichnungen wie z. B. "Menü 1",
"Tagesgericht 2" oder "Lunch-Buffet" und aus sich selbst heraus verständliche Abkürzungen sind jedoch
nicht zu beanstanden.

In der Rechnung muss für den Betriebsausgabenabzug der Leistungszeitpunkt (Tag der Bewirtung)
angegeben werden. Ein Verweis auf das Ausstellungsdatum z. B. in der Form „Leistungsdatum ent-
spricht Rechnungsdatum“ ist ausreichend. Handschriftliche Ergänzungen oder Datumsstempel reichen
nicht aus.

Die Rechnung muss den Preis für die Bewirtungsleistungen enthalten. Ein ggf. vom bewirtenden Steuer-
pflichtigen  zusätzlich  gewährtes  Trinkgeld  kann  durch  die  maschinell  erstellte  und  elektronisch
aufgezeichnete Rechnung zusätzlich ausgewiesen werden. Wird das Trinkgeld in der Rechnung nicht aus-
gewiesen, gelten für den Nachweis von Trinkgeldzahlungen die allgemeinen Regelungen über die Fest-
stellungslast, die beim bewirtenden Steuerpflichtigen liegt. Der Nachweis kann z. B. dadurch geführt wer-
den, dass das Trinkgeld vom Empfänger des Trinkgeldes auf der Rechnung quittiert wird.

Rechnungen über 250 Euro

Rechnungen mit einem Gesamtbetrag von über 250 Euro müssen für den Betriebsausgabenabzug von Be-
wirtungsaufwendungen zusätzlich zu den obigen Angaben die folgenden Angaben enthalten:

Die Rechnung muss die dem leistenden Unternehmer (Bewirtungsbetrieb) vom Finanzamt erteilte Steuer-
nummer oder die ihm vom Bundeszentralamt für  Steuern erteilte  Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
enthalten.

Die  Rechnung  muss  eine  fortlaufende  Nummer  enthalten,  die  zur  Identifizierung  der  Rechnung  vom
Rechnungsaussteller einmalig vergeben worden ist. Die verpflichtenden Angaben nach § 6 KassenSichV,
wie z. B. die Angabe einer Transaktionsnummer, bleiben unberührt.

Nach R 4.10 Absatz 8 Satz 4 EStR muss die Rechnung auch den Namen des bewirtenden Steuerpflichti-
gen enthalten. Diese Vorgabe wird durch eine ordnungsmäßige Rechnung mit der Angabe des Leis-
tungsempfängers i. S. d. § 14 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 UStG erfüllt.

Hinweis:

Der Unternehmer muss zum Nachweis der betrieblichen Veranlassung unabhängig von der Höhe der Rech-
nung (also auch bei Kleinbetragsrechnungen) schriftlich Ort, Tag, Teilnehmer (bewirtete Personen) und An-
lass der Bewirtung festhalten. Bei Bewirtung in einer Gaststätte genügt es, wenn auf einem Eigenbeleg An-
lass und Teilnehmer angegeben werden und die Gaststättenrechnung beigefügt wird

Elektronisches Aufzeichnungssystem im Bewirtungsbetrieb

Verwendet der Bewirtungsbetrieb ein elektronisches Aufzeichnungssystem mit Kassenfunktion i. S. d. §
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146a Absatz 1 AO i. V. m. § 1 Absatz 1 Satz 1 KassenSichV, werden für den Betriebsausgabenabzug von
Aufwendungen für eine Bewirtung von Personen aus geschäftlichem Anlass nur maschinell erstellte, elek-
tronisch  aufgezeichnete  und  mit  Hilfe  einer  zertifizierten  technischen  Sicherheitseinrichtung  (TSE)  ab-
gesicherte Rechnungen anerkannt. Der Bewirtungsbetrieb ist in diesen Fällen nach § 146a Absatz 2 AO ver-
pflichtet,  mit dem elektronischen Aufzeichnungssystem mit Kassenfunktion Belege über die Geschäftsvor-
fälle zu erstellen. Der zu erstellende Beleg, der die Angaben gemäß § 6 KassenSichV enthält, stellt bei
einem Gesamtbetrag der Rechnung bis 250 Euro eine ordnungsmäßige sonstige Rechnung i. S. d. § 14 Ab-
satz 1 Satz 4 UStG i. V. m. § 33 Satz 4 UStDV dar. Bei einem Gesamtbetrag der Rechnung über 250 Euro
kann eine sonstige Rechnung in Form eines Kassenbelegs ausgestellt und nachträglich durch eine E-Rech-
nung berichtigt werden. Belege in anderer Form, z. B. handschriftlich erstellte oder nur maschinell erstellte,
erfüllen die Nachweisvoraussetzungen des Satzes 1 nicht; die darin ausgewiesenen Bewirtungsaufwendun-
gen sind vollständig vom Betriebsausgabenabzug ausgeschlossen.

Der  bewirtende  Steuerpflichtige  kann  im  Allgemeinen  darauf  vertrauen,  dass  die  ihm  erteilte  Rechnung
vom Bewirtungsbetrieb maschinell ordnungsmäßig erstellt und aufgezeichnet worden ist, wenn der von
dem elektronischen Aufzeichnungssystem mit Kassenfunktion ausgestellte Beleg mit einer Transaktions-
nummer, der Seriennummer des elektronischen Aufzeichnungssystems oder der Seriennummer des Sicher-
heitsmoduls versehen wurde. Diese Angaben können auch in Form eines QR Codes dargestellt werden.

Fällt die TSE aus, darf nach AEAO zu § 146a Nummer 1 das elektronische Aufzeichnungssystem weiterbe-
trieben werden, wenn der Ausfall auf dem Beleg z. B. durch eine fehlende Transaktionsnummer oder durch
eine sonstige eindeutige Kennzeichnung ersichtlich ist. Für entsprechend ausgestellte Belege über Bewir-
tungsaufwendungen ist der Betriebsausgabenabzug grundsätzlich zulässig.

Wird über Bewirtungsleistungen zu einem späteren Zeitpunkt als dem Tag der Bewirtung abgerechnet und
werden diese unbar bezahlt (z. B. bei der Bewirtung eines größeren Personenkreises im Rahmen einer
geschlossenen  Veranstaltung)  oder  sind  in  dem  Bewirtungsbetrieb  ausschließlich  unbare  Zahlungen
möglich, ist die Vorlage eines Belegs eines elektronischen Aufzeichnungssystems mit Kassenfunktion, der
die Angaben nach § 6 KassenSichV beinhaltet, nicht zwingend erforderlich. In diesem Fall ist der Rechnung
der Zahlungsbeleg über die unbare Zahlung beizufügen, soweit die unbare Zahlungsweise nicht auf der
Rechnung vermerkt ist.

Für die vollständige elektronische Abbildung der Nachweisvoraussetzungen gilt Folgendes:

Die Rechnung über die Bewirtung in einem Bewirtungsbetrieb kann dem Steuerpflichtigen in digitaler Form
übermittelt werden (als E-Rechnung nach § 14 Absatz 1 Satz 3 und 6 UStG oder als sonstige Rechnung
nach § 14 Absatz 1 Satz 4 UStG in einem anderen elektronischen Format). Eine Bewirtungsrechnung in Pa-
pierform kann vom Steuerpflichtigen digitalisiert werden (digitalisierte Bewirtungsrechnung).

Der Eigenbeleg wird vom Steuerpflichtigen digital erstellt oder digitalisiert (digitaler oder digitalisierter Ei-
genbeleg).  Die erforderliche Autorisierung ist  durch den Steuerpflichtigen durch eine elektronische Unter-
schrift oder eine elektronische Genehmigung der entsprechenden Angaben zu gewährleisten; die Angaben
dürfen im Nachhinein nicht undokumentiert geändert werden können.

Ein digitaler oder digitalisierter Eigenbeleg muss digital mit der Bewirtungsrechnung oder dem Kassenbeleg
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über die Bewirtung zusammengefügt werden. Für den Betriebsausgabenabzug ist es ausreichend, wenn
ausschließlich ein Verweis vom digitalen oder digitalisierten Eigenbeleg auf die digitale oder digitalisierte
Bewirtungsrechnung  oder  den  Kassenbeleg  über  die  Bewirtung  angebracht  wird.  Eine  elektronische
Verknüpfung (z. B. eindeutiger Index, Barcode oder sonstige Verknüpfung mit einem Dokumentenmanage-
mentsystem) ist zulässig. Es liegt dabei in der Verantwortung des Steuerpflichtigen, die Zuordnung des Ei-
genbeleges zu der entsprechenden Bewirtungsrechnung oder dem entsprechenden Kassenbeleg über die
Bewirtung sicherzustellen. Lässt sich einer Bewirtungsrechnung kein Bewirtungsbeleg zuordnen, sind die er-
forderlichen Angaben nicht erbracht und der Betriebsausgabenabzug ist zu versagen. Die geforderten An-
gaben können auch in digitaler Form auf der digitalen oder digitalisierten Bewirtungsrechnung, einem visu-
alisierten Dokument der E-Rechnung oder einem digitalen oder digitalisierten Kassenbeleg über die Bewir-
tung angebracht werden.

Die Nachweiserfordernisse des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 Satz 2 und 3 EStG sind als erfüllt anzusehen,
wenn;

der Steuerpflichtige zeitnah einen elektronischen Eigenbeleg mit den gesetzlich erforderlichen Angaben
erstellt oder die gesetzlich erforderlichen Angaben zeitnah auf der digitalen oder digitalisierten Bewir-
tungsrechnung elektronisch ergänzt,

der Zeitpunkt der Erstellung oder Ergänzung im Dokument elektronisch aufgezeichnet wird,

das erstellte  Dokument oder  die  Ergänzung der  Bewirtungsrechnung vom Steuerpflichtigen digital  sig-
niert oder genehmigt wird,

der Zeitpunkt der Signierung oder Genehmigung elektronisch aufgezeichnet wird,

das erstellte Dokument – bei Bewirtung in einer Gaststätte nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 Satz 3
EStG zusammen mit der digitalen oder digitalisierten Bewirtungsrechnung (z. B. durch einen gegenseiti-
gen Verweis) oder mit der elektronischen Bewirtungsrechnung (z. B. durch einen Verweis auf dem Doku-
ment auf die elektronische Rechnung) – oder die ergänzte Bewirtungsrechnung elektronisch aufbewahrt
wird und

bei den genannten Vorgängen die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) erfüllt
und die jeweils angewandten Verfahren in der Verfahrensdokumentation beschrieben werden.
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